
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/3/31 5Ob74/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1971

Norm

AußStrG §16 BIII2e

HGB §22

Rechtssatz

Die Ansicht, daß für die Verpachtung eines Handelsgeschäftes registerrechtlich (Firmenfortführung!) die gleichen

Grundsätze gelten wie für die Geschäftsveräußerung, ist nicht offenbar gesetzwidrig im Sinne des § 16 AußStrG.

Entscheidungstexte

5 Ob 74/71

Entscheidungstext OGH 31.03.1971 5 Ob 74/71

Veröff: MietSlg 23697 = GesRZ 1972,50
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